












13.12. Sieg im Endspiel 
zum Erreichen des Endspiels für die 
Pokalendrunde. Der TuS setzt sich im 
Achtelfinale des DHB-Pokals beim Dritt-
ligisten SG Leutershausen mit 33:26 
durch und steht somit in der Runde der 
letzten Acht und darf sich Hoffnungen 
auf die Qualifikation für das sogenann-
te „Lufthansa-Final-Four“ in Hamburg 
machen.

Für Leutershausen, 1992 Deutscher Vi-
zemeister, ist es das „Spiel des Jahr-
zehnts“. Entsprechend motiviert geht die 
Mannschaft von Holger Löhr zu Werke 
und hält die Partie bis weit in die zweite 
Hälfte offen. Doch in der entscheiden-
den Phase kann der TuS zulegen, be-
hält die Nerven und zieht von 26:24 auf 
31:24 davon. 8/7 Treffer gehen auf das 
Konto von Tomasz Tluczynski.

15.12. Drago Vukovic ist 
von den deutschen Handballfans in das 
All-Star-Team der HBL gewählt worden.

17.12. Jan Holpert beschert 
dem TuS bei der Auslosung des Viertelfi-
nals des DHB-Pokals ein Heimspiel gegen 
den VfL Gummersbach. Das Ergebnis der 
„Ziehung“ erweist sich als sehr ausrichter-
freundlich. Es wird mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit kein unterklas-
siger Verein ins Halbfinale einziehen. Die 
restlichen Paarungen: HV Aue (3. Liga) 
– HSV Hamburg, TSV Hannover-Burgdorf 
– THW Kiel und SG Flensburg-Hande-
witt – TV 1893 Neuhausen (2. Liga). Die 
Runde der letzten Acht wird am 28. und 
29. Februar 2012 ausgetragen. Die Sieger 
fahren zur Pokalendrunde nach Hamburg. 
Der TuS spielt am 28.02. um 20 Uhr in der 
Merkur Arena.

21.12. „Spielverderber“ Alin 
Sania. Der Melsunger schafft wenige 
Sekunden vor dem Ende des Spiels der 
Nettelstedter bei der MT Melsungen den 
24:24-Ausgleich. Im letzten Auswärts-
spiel des Jahres dominiert der TuS das 
Geschehen, liegt immer in Front. Ermög-
licht wird dies auch durch eine erneute 
Galavorstellung von Dario Quenstedt, 
der 19 Bälle pariert. In der 55. Minute 
führt Lübbecke mit 24:20, „verdaddelt“ 
aber die folgenden Angriffe, während 
die MT jedes Mal trifft. „Vor dem Spiel 
wäre es mit diesem Ergebnis in Ordnung 
gewesen. Nach dem Spielverlauf ärge-
re ich mich darüber natürlich, dass wir 
schon am 21. gemeint haben, heute wäre 
Bescherung“, kommentiert Markus Baur. 
Die mannschaftsinterne Torwertung ge-
winnen Tim Remer, Daniel Svensson 
und Drago Vukovic (je 5).

27.12. Blamage vor vollem 
Haus zum Jahresabschluss! Erstmals 
seit Jahren ist die Merkur Arena wieder 
ausverkauft. Menschen, die keine Karte 
mehr bekommen, gehen enttäuscht nach 
Hause. Ebenso, wie diejenigen, die das 
Spiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf 
live miterleben. Von Beginn an findet 
der TuS keine Einstellung zu Spiel und 
Gegner, die Abwehr agiert „halbherzig“ 
(Baur) und im Angriff werden massen-
haft Fehler produziert. Obwohl Dario 
Quenstedt und Nikola Blazicko zusam-
men 20 Bälle halten und ihr Burgdor-
fer Gegenüber Nenad Puljezivic nur 13 
Paraden zeigt, verliert der TuS am Ende 
mit 26:30. Zur Halbzeit steht es schon 
10:16 – angesichts dreier Lattentreffer 
und zwei vergebener Gegenstöße hätte 
der Zwischenstand auch noch vernich-
tender ausfallen können. Nach der Pau-
se gelingt es zwar mehrfach, den Rück-

stand auf zwei Tore zu verkürzen, doch 
in den entscheidenden Phasen versagt 
der Angriff immer wieder. Diese unnöti-
ge Heimniederlage trübt den guten Ein-
druck, den der TuS bis dahin in der Sai-
son hinterlassen hat. Mannschaft und 
Fans nehmen das Negativerlebnis mit in 
die Winterpause.

28.12. Markus Baur nimmt 
aus familiären Gründen das Vertrags-
verlängerungsangebot des TuS nicht 
an und wird den Verein am Saisonende 
nach knapp 19 Monaten wieder verlas-
sen. Die Suche nach einem Nachfolger 
beginnt.

29.12. Die Verträge mit 
Abwehrchef Matthias Gustafsson und 
Linkshänder Kristian Svensson werden 
um zwei Jahre bis zum 30.06.2014 ver-
längert. Damit steht – unabhängig von 
der Beantwortung der Trainerfrage – das 
Gerüst der Mannschaft für die kommen-
den beiden Jahre.

31.12. Der TuS belegt mit 
19:17 Punkten und leicht positiver 
Tordifferenz (517:515) den achten Ta-
bellenplatz. Die beste Bilanz zum Jah-
reswechsel seit 1997. Zudem winkt bei 
einem Heimerfolg im Februar gegen 
Gummersbach die Teilnahme an der Po-
kalendrunde.
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Der Winter hatte jetzt auch das Lübbecker 
Land fest im Griff. So mancher wird in den 
letzten Wochen schlechte Erfahrungen mit 
seinem Fahrzeug gemacht haben, z.B. mit der 
alten Batterie, die für ein Starten des Fahr-
zeugs einfach zu schwach war. Dabei ist der 
Winter in diesem Jahr nicht über Nacht über-
fallartig über uns gekommen, sondern hat sich 
von Osten her langsam zu uns vorgearbeitet. 
Die Wettervorhersagen waren meistens zutref-
fend. 

Trotzdem kann es ja passieren, dass der Wagen 
zwei Wochen lang angesprungen und dann 
am Montag der nächsten Woche ausgefallen 
ist. Das führt dann leicht zu Verspätungen, die 
zu Problemen im Betrieb führen können. Was 
kann passieren?

1. Beginn und Ende der Arbeitszeit können 
im Arbeitsvertrag geregelt werden, was be-
sonders bei Teilzeitkräften häufig der Fall ist. 
So ist eine erwerbstätige Mutter darauf ange-
wiesen, pünktlich um 12.30 Uhr Feierabend zu 
haben, um die Kinder aus der Schule oder dem 
Kindergarten abzuholen. 

Wird im Arbeitsvertrag z.B. nur die 40-Stun-
den-Woche vereinbart, bestimmt der Arbeit-
geber die Lage der Arbeitszeit (in Betrieben 
mit Betriebsrat unter Beachtung des Mitbe-
stimmungsrechts). Wo keine flexible Arbeits-
zeit vereinbart ist (Beginn 07.00 Uhr bis 07.30 
Uhr und Ende 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr), muss 
jeder Arbeitnehmer pünktlich zur Arbeit er-
scheinen. 
Jede Verspätung ist somit zunächst einmal 
eine Vertragsverletzung, genauso wie übri-
gens auch die verspätete Lohnzahlung durch 
den Arbeitgeber. 

Das vertragswidrige Verhalten muss aber vom 
Arbeitnehmer verschuldet sein, um den Ar-
beitgeber zu Sanktionen zu berechtigen. Wer 
z.B. morgens auf der Fahrt zur Arbeit unver-
schuldet einen Verkehrsunfall erleidet und 
deshalb verspätet zur Arbeit kommt, hat zwar 
eine Vertragsverletzung begangen, ist dafür 
aber nicht verantwortlich. 

Bleiben wir aber bei dem Normalfall, dass 
im Winter zunächst vor der eigenen Haus-
tür Schnee geschüppt werden oder das Auto 
mühsam in Gang gesetzt werden muss und 

sich daraus Verspätungen ergeben. Dann ist 
zu prüfen, ob diese Probleme vorhersehbar 
waren. Angesichts der langen Frostperiode in 
den vergangenen Wochen musste sich jeder 
darauf einstellen, dass es auch in der nächs-
ten Nacht wieder kalt sein würde. Dann muss 
man entweder am Vorabend entsprechende 
Vorkehrungen treffen und/oder am nächsten 
Morgen eine Stunde eher aufstehen.

Im Ergebnis heißt dies:
Am ersten Wintertag wird in aller Regel kein 
Verschulden des Arbeitnehmers an einer Ver-
spätung vorliegen; in einer längeren Winter-
phase neigt das Pendel der Waage sich aber zu 
Lasten des Arbeitnehmers, der eben alles tun 
muss, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. 

2. Wer seine Unpünktlichkeit nicht ent-
schuldigen kann, muss aber nicht gleich mit 
einer außerordentlichen oder ordentlichen 
Kündigung rechnen; vielmehr verlangt die 
Rechtsprechung vor Ausspruch einer verhal-
tensbedingten Kündigung grundsätzlich eine 
Abmahnung, die nur in Ausnahmefällen (z.B. 
Unterschlagungen) überflüssig ist. Es gibt ja 
auch sehr großzügige Chefs, die bei winter-
bedingten Verspätungen ein Auge zudrücken, 
was sich manche Chefs aber angesichts der 
Eigenart ihres Betriebs nicht erlauben kön-
nen, wenn z.B. zum pünktlichen Beginn der 
Produktion auch alle eingeplanten Mitarbeiter 
vor Ort sein müssen. 

Nach der zweiten oder dritten Abmahnung 
(an dieser Stelle muss dem weit verbreiteten 
Irrglauben entgegengetreten werden, dass im-
mer drei  Abmahnungen erforderlich werden 
und dass dann problemlos gekündigt werden 
könne) wird es dann ernst, weil der Arbeit-
geber jetzt doch ernsthaft eine Kündigung in 
Betracht ziehen kann. 

Zum Glück sind meine Ausführungen mehr 
theoretischer Natur, weil ich in der Praxis sel-
ten Fälle erlebt habe, in denen Arbeitgeber bei 
Schnee und Eis verspäteten Arbeitnehmern 
eine Abmahnung ausgesprochen haben. Of-
fenbar herrscht hier doch Augenmaß, wobei 
allerdings manchmal schon versucht wird, 
eine zweimalige Verspätung um 20 Minuten 
zum Anlass zu nehmen, einen ohnehin unge-
liebten Mitarbeiter endlich loswerden zu kön-
nen. Der Arbeitgeber vertraut dann darauf, 

in dem Kündigungsschutzprozess durch die 
statistisch sehr wahrscheinliche Abfindungs-
lösung das Ende des Arbeitsverhältnisses her-
beiführen zu können. 

Heute gastiert unser lippischer Nachbar TBV 
Lemgo in der Halle. Ich weiß heute (10. Feb-
ruar 2012) nicht, wie das Wetter am 18. Feb-
ruar 2012 sein wird, wünsche dem TBV aber 
eine gute und sichere Anreise. Was ist, wenn 
er sich witterungsbedingt verspäten sollte? 
Nach § 50 der Spielordnung des Deutschen 
Handballbundes verliert eine Mannschaft das 
Spiel, wenn sie zur festgesetzten Anwurfzeit 
schuldhaft nicht mit wenigstens fünf Hallen-
spielern in Spielkleidung zur Stelle ist. Auch 
hier kommt es also auf das Verschulden an. Es 
gelten im Grunde die gleichen Überlegungen 
wie in einem Arbeitsverhältnis. 

Was die Rückfahrt nach Lemgo angeht, wün-
sche ich dem TBV einerseits eine gute Heim-
kehr, aber in schlechter Laune, die sich ja ein-
stellen dürfte, wenn der TBV in der Merkur 
Arena gewaltig ausgerutscht ist und dem TuS 
die Punkte überlassen musste.

Die restlichen Spiele in der Bundesliga-Rück-
runde darf der TBV dann gern gewinnen.
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